
Bestätigung darüber, dass Sie bei Ihren Kindern Selbsttests machen 

 

Mit dieser Bescheinigung bestätigen Sie, dass Sie als Eltern bei Ihrem Kind zu Hause 

Corona-Selbsttests machen. Ohne diesen Selbsttest darf Ihr Kind nicht in die Schule. 

Sie müssen die Bescheinigung unterschreiben und am 28. Februar 2022 sowie am 

14. März und am 28. März 2022 in der Schule vorlegen. 

Wenn die Kinder korrekt getestet wurden, können sie außer der Schule auch alle Orte 

besuchen, an denen die 3-G-Regel gilt. Diese Regel finden Sie in der Corona-

Schutzverordnung. 

 

Angaben zum Kind, bei dem ein Test gemacht wird 

Name, Vorname ______________________________________________________ 

Adresse ____________________________________________________________ 

Name der Schule _____________________________________________________ 

 

Hiermit bestätige ich ___________________________________________________ 

     (Name, Vorname eines Elternteils) 

• dass ich die Regeln kenne, wie die Grundschulkinder zu Hause einen Test machen 

müssen; 

• dass ich die Tests bei meinem Kind regelmäßig mache, wie es von der Schule 

vorgegeben wird; 

• dass mein Kind den Test unter meiner Aufsicht und mit meiner Hilfe macht; 

• dass ich das Kind nicht zur Schule schicke, wenn der Test positiv ist. 

Wenn das Kind geimpft ist und deshalb keinen Test machen muss, müssen Sie der 

Schule eine Bescheinigung über die Impfung vorlegen. Dies gilt, solange die Impfung 

wirksam ist. 

 

Datum: _________________ Unterschrift: _______________________________ 

(Es reicht, wenn nur ein Elternteil unterschreibt.) 

 

Was Sie bei einem positiven Selbsttest tun müssen 

• Ihr Kind bleibt zu Hause. 

• Sagen Sie in der Schule Bescheid, dass der Selbsttest positiv ist.  

• Gehen Sie zu einem Testzentrum und lassen Sie dort einen Kontrolltest machen. Wenn Ihr Kind 

Corona-Symptome hat, lassen Sie beim Arzt einen Test machen.  

• Sorgen Sie dafür, dass Ihr Kind keinen Kontakt mit anderen Personen hat, bis Sie das Ergebnis des 

Kontrolltests haben. 

• Teilen Sie der Schule das Ergebnis des Kontrolltests mit. 


